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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

Kommende Abstimmungen über die ZuwAnderung

die initiativen von svp und  
ecopop schaffen mehr  
probleme, als sie lösen

ein mögliches referendum gegen die 
erweiterung des personenfreizügig-
keitsabkommens auf Kroatien, die svp-
initiative gegen die masseneinwanderung 
und die initiative von ecopop (ecologie 
et population): sie alle wollen der Zu-
wanderung in die schweiz neue Grenzen 
setzen. beide initiativen sind mit dem 
bestehenden freizügigkeits abkommen 
nicht vereinbar. ihre um setzung würde 
der Wirtschaft und dem Wohlstand in 
der schweiz schaden.

PersonenFreizügigkeit mit kroatien im Zuge des beschlossenen eu-beitritts  
von Kroatien per Juli 2013 ist mit dem referendum gegen die erweiterung der personen-
freizügigkeit zu rechnen. → seite 2

«gegen masseneinwanderung» die initiative der svp fordert die einführung von jährlichen 
höchstzahlen und Kontingenten bei aufenthaltsbewilligungen für ausländer. → seite 3

«stoPP der überbevölkerung» ecopop will das bevölkerungswachstum in der schweiz  
limitieren und gleichzeitig familienpolitik in entwicklungsländern betreiben. → seite 4

beurteilung aus sicht der wirtschaFt die vorgeschlagenen radikallösungen schaden  
dem Wohlstand: die schweiz muss einen pragmatischen Weg im umgang mit Zuwanderung  
und bevölkerungswachstum finden. → seite 5



Faktenblatt der wirtschaFt 13 / kommende abstimmungen über die zuwanderung 2

personenfreiZüGiGKeit mit Kroatien 
die eu-erWeiterunG verändert  
die ZuWanderunG nur minimal

am 1. Juli 2013 wird Kroatien offiziell der eu beitreten. die schweiz wird über eine entsprechende 
erweiterung des freizügigkeitsabkommens (fZa) verhandeln müssen, denn für die eu ist die Gleich-
behandlung ihrer mitglieder unabdingbar. dabei wird es vor allem um übergangsbestimmungen und 
den Zeitraum bis zur einführung der vollen personenfreizügigkeit mit Kroatien gehen. Gegen diese 
erweiterung des abkommens kann das referendum ergriffen werden. und die erfahrung zeigt, dass 
damit fest zu rechnen ist. die entsprechende volksabstimmung wird 2014 oder 2015 stattfinden.

doch welche auswirkungen hätte diese erweiterung des fZa, und welche lehren konnten bisher aus 
der ausdehnung auf rumänien und bulgarien gezogen werden? Kroatien ist mit rund 4,4 millionen 
einwohnern ein relativ kleines land. ende 2010 lebten bereits rund 34 000 Kroaten in der schweiz. 
aufgrund der geringen bevölkerungszahl ist nicht mit einer überbordenden neuen Zuwanderung aus 
Kroatien zu rechnen. seit 2002 ist die Zuwanderung aus Kroatien nur über drittstaatenkontingente 
möglich und deshalb stark rückläufig. die Grafik zeigt aber, dass sich die Zahl von kroatischen staats-
angehörigen in der schweiz bereits früher stabilisiert hat. 

kroatische staatsangehörige unter der ständigen schweizer wohnbevölkerung  
und einbürgerungen von kroatinnen und kroaten 
seit 1992
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die erweiterung auF bulgarien und rumänien Führte nicht zu einem grossandrang

die letzte ausdehnung des freizügigkeitsabkommens auf rumänien und bulgarien wurde von den 
schweizer stimmberechtigten am 8. februar 2009 gutgeheissen und ist am 1. Juni desselben Jahres in 
Kraft getreten. die schweiz hat beschlossen, gegenüber staatsangehörigen aus diesen beiden staa-
ten arbeitsmarktrelevante beschränkungen wie separate Kontingente, inländervorrang und Kontrolle 
der lohn- und arbeitsbedingungen einzuführen. diese übergangsbestimmungen gelten bis ende mai 
2016. die Zuwanderung aus bulgarien und rumänien ist bis heute sehr gering geblieben: 2011 sind aus 
diesen beiden ländern zusammen nur rund 2000 personen in die schweiz umgezogen. vergleichbare 
übergangsbestimmungen wird sich die schweiz auch im fall von Kroatien ausbedingen. davon abge-
sehen gilt jedoch für alle drei länder: die Zuwanderung erfolgt nicht unkontrolliert, sondern weil die 
schweizer Wirtschaft die entsprechenden personen und ihre Qualifikationen nachfragt. 
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«GeGen masseneinWanderunG» 
svp-initiative Gefährdet  
den bilateralen WeG der schWeiZ

mit der volksinitiative «Gegen masseneinwanderung» strebt die svp nach mehr schweizer selbst-
bestimmung beim thema Zuwanderung. die initianten verweisen auf negative entwicklungen in den 
bereichen arbeitsmarkt, lohnentwicklung, mieten, bodenpreise, verbauung der landschaft, ver-
kehrswege, energie, umwelt, schulen, Gesundheitswesen und sozialwerke. als hauptgründe wer-
den jeweils die Zuwanderung aus der eu, der familiennachzug, die offenen Grenzen und verschleppte 
probleme im asylwesen verantwortlich gemacht. Grundsätzlich werden folgende forderungen ver-
treten:

der text der svP-initiative im wortlaut:

i die bundesverfassung wird wie folgt geändert:

 >  art. 121 sachüberschrift (neu) 
Gesetzgebung im ausländer- und asylbereich

 >  art. 121a steuerung der zuwanderung (neu)

1 die schweiz steuert die Zuwanderung von ausländerinnen und ausländern eigenständig.

2  die Zahl der bewilligungen für den aufenthalt von ausländerinnen und ausländern in der schweiz 
wird durch jährliche höchstzahlen und Kontingente begrenzt. die höchstzahlen gelten für 
sämtliche bewilligungen des ausländerrechts unter einbezug des asylwesens. der anspruch auf 
dauerhaften aufenthalt, auf familiennachzug und auf sozialleistungen kann beschränkt werden.

3  die jährlichen höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige ausländerinnen und ausländer 
sind auf die gesamtwirtschaftlichen interessen der schweiz unter berücksichtigung eines 
vorranges für schweizerinnen und schweizer auszurichten; die Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger sind einzubeziehen. massgebende Kriterien für die erteilung von aufenthaltsbewilli-
gungen sind insbesondere das Gesuch eines arbeitgebers, die integrationsfähigkeit und eine 
ausreichende, eigenständige existenzgrundlage.

4  es dürfen keine völkerrechtlichen verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen artikel 
verstossen.

5  das Gesetz regelt die einzelheiten.

 
ii die übergangsbestimmungen der bundesverfassung werden wie folgt geändert:

>  art. 197 ziff. 9 (neu) 
9. übergangsbestimmung zu art. 121a (steuerung der Zuwanderung)

1  völkerrechtliche verträge, die artikel 121a widersprechen, sind innerhalb von drei Jahren nach 
dessen annahme durch volk und stände neu zu verhandeln und anzupassen.

2  ist die ausführungsgesetzgebung zu artikel 121a drei Jahre nach dessen annahme durch volk 
und stände noch nicht in Kraft getreten, so erlässt der bundesrat auf diesen Zeitpunkt hin die 
ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem verordnungsweg.

 
die svp hat ihre initiative am 14. februar 2012 mit 135 557 gültigen unterschriften, die sie in nur  sieben 
monaten sammeln konnte, in bern eingereicht. 
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kein gegenvorschlag des bundesrats

der bundesrat hat im Juli 2012 zur initiative stellung bezogen: er verwirft diese und verzichtet darauf, 
einen Gegenvorschlag zu formulieren. in ihrem umfassenden bericht zur personenfreizügigkeit und 
zur Zuwanderung in die schweiz macht die landesregierung zwar klar, dass sie in verschiedenen pro-
blembereichen handlungsbedarf sieht. sie teilt jedoch die einschätzung der Wirtschaftsverbände, 
dass nur über themenbezogene, pragmatische lösungen eine verbesserung erreicht werden kann. 
die svp-initiative ist nach meinung des bundesrats mit dem bestehenden freizügigkeitsabkommen 
mit der eu und der entsprechenden Konvention der efta-staaten nicht vereinbar. ihre umsetzung 
würde daher die bilateralen beziehungen der schweiz mit diesen wichtigen partnern infrage stellen. 
bis ende 2012 soll nun die botschaft des bundesrats ans parlament erstellt werden. national- und 
ständerat haben danach 18 monate Zeit, dieses Geschäft zu behandeln (mit der möglichkeit für eine 
zweimalige verlängerung um ein Jahr). mit einer volksabstimmung ist deshalb ende 2014 oder an-
fang 2015 zu rechnen.

«stopp der überbevölKerunG» 
ecopop vermischt ZuWanderunGs-  
und entWicKlunGspolitiK

die umweltorganisation ecopop (association ecologie et population) befasst sich seit 1970 mit der 
belastung einer immer grösseren anzahl menschen für die natürlichen ressourcen. ihr Kernanlie-
gen ist der erhalt der lebensgrundlagen für mensch und natur. «stopp der überbevölkerung» ist die 
erste initiative aus der feder dieser organisation. sie fordert, dass die ständige Wohnbevölkerung 
in der schweiz durch Zuwanderung im dreijährigen durchschnitt nicht um mehr als 0,2 prozent pro 
Jahr wachsen darf. die initiative verfolgt aber noch ein weiteres Ziel: die schweizer entwicklungshilfe 
soll vermehrt dafür sorgen, dass das bevölkerungswachstum in armen ländern über familienpla-
nung eingedämmt wird. diese vermischung politischer Ziele stösst nicht nur in der Wirtschaft, son-
dern auch bei entwicklungsorganisationen auf Kritik. einerseits macht es keinen sinn, eine solche 
Zweckbindung in der bundesverfassung festzuschreiben. andererseits zeigen erfahrungen aus der 
entwicklungszusammenarbeit, dass es zur senkung der Geburtenzahlen viel wirksamer ist, gezielt 
die ausbildung junger frauen zu fördern.

der text der ecoPoP-initiative im wortlaut:

i die bundesverfassung wird wie folgt geändert:

 >  art. 73a bevölkerungszahl (neu)

1  der bund strebt auf dem Gebiet der schweiz eine einwohnerzahl auf einem niveau an, auf dem 
die natürlichen lebensgrundlagen dauerhaft sichergestellt sind. er unterstützt dieses Ziel auch 
in anderen ländern, namentlich im rahmen der internationalen entwicklungszusammenarbeit.

2  die ständige Wohnbevölkerung in der schweiz darf infolge Zuwanderung im dreijährigen durch-
schnitt nicht um mehr als 0,2 prozent pro Jahr wachsen.

3  der bund investiert mindestens 10 prozent seiner in die internationale entwicklungszusammen-
arbeit fliessenden mittel in massnahmen zur förderung der freiwilligen familienplanung.

4  er darf keine völkerrechtlichen verträge abschliessen, die gegen die bestimmungen dieses  
artikels verstossen oder massnahmen verhindern oder erschweren, die zur erreichung der 
Ziele dieses artikels geeignet sind.
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ii die übergangsbestimmungen der bundesverfassung werden wie folgt geändert:

 >  art. 197 ziff. 9 (neu) 
übergangsbestimmung zu artikel 73a (bevölkerungszahl) 

1  nach annahme von artikel 73a durch volk und stände müssen völkerrechtliche verträge, die 
den Zielen dieses artikels widersprechen, schnellstmöglich angepasst werden, spätestens aber 
innert vier Jahren. nötigenfalls sind die betreffenden verträge zu kündigen.

2  nach annahme von artikel 73a durch volk und stände darf die ständige Wohnbevölkerung in der 
schweiz infolge Zuwanderung im ersten Kalenderjahr nicht um mehr als 0,6 prozent, und im 
zweiten Kalenderjahr nicht um mehr als 0,4 prozent zunehmen. ab diesem Zeitpunkt, und bis 
die ausführungsgesetzgebung zu artikel 73a in Kraft gesetzt wird, darf die ständige Wohnbevöl-
kerung nicht um mehr als 0,2 prozent pro Jahr zunehmen. eine höhere Zunahme in den Jahren 
bis zur inkraftsetzung der ausführungsgesetzgebung zu artikel 73a muss innerhalb von fünf 
Jahren nach inkraftsetzung dieser ausführungsgesetzgebung ausgeglichen werden.

trotz eines beträchtlichen finanziellen aufwands hatte ecopop anfänglich grosse mühe, die nötigen 
unter schriften für die initiative zu sammeln. das änderte sich jedoch, als im sommer 2012 franz  
Weber (urheber der Zweitwohnungsinitiative) seine unterstützung zusagte. am 2. november konnte  
ecopop die initiative mit über 120 000 beglaubigten unterschriften bei der bundeskanzlei einreichen. 
mit einer volksabstimmung ist ab 2015 zu rechnen.

beurteilunG aus sicht der Wirtschaft 
radiKale vorstösse Zielen  
an den problemen vorbei

die schweizer Wirtschaftsverbände werden sich für die personenfreizügigkeit mit Kroatien einsetzen 
und lehnen beide Zuwanderungsinitiativen klar ab. die von den jeweiligen urhebern ins feld geführ-
ten argumente überzeugen bei näherem hinsehen nicht. so lässt sich beispielsweise die oft gehörte 
behauptung, dass die Zuwanderer einheimische aus dem arbeitsmarkt verdrängen, gemäss staats-
sekretariat für Wirtschaft (seco) nicht belegen. die arbeitslosenquote ist in beiden bevölkerungs-
gruppen tief und tendenziell sogar sinkend. ausgeblieben ist, mit wenigen ausnahmen, auch der 
druck auf die saläre: seit 2002 sind die reallöhne in der schweiz um durchschnittlich 0,6 prozent pro 
Jahr gewachsen – in den zehn Jahren davor waren es lediglich 0,2 prozent.

rückkehr zu kontingenten: staatsdirigismus und bürokratie

83 prozent der heutigen einwanderer verfügen mindestens über einen schulabschluss auf sekundar-
stufe ii, 51 prozent sogar über einen tertiären abschluss. die einkommen dieser personen sind ent-
sprechend hoch und sie leisten damit auch einen wichtigen beitrag an die finanzierung der schweizer 
sozialversicherungen, insbesondere der ahv und der iv. der bericht des bundes hält unmissver-
ständlich fest: «arbeitnehmende aus eu / efta-staaten leisten heute deutlich mehr beiträge an die-
se sozialversicherungen, als sie daraus beziehen.» die genannten fakten zeigen: die Zuwanderung in 
die schweiz hat sich gegenüber früheren Jahrzehnten stark verändert. deshalb ist es falsch, ihr mit 
rezepten aus der vergangenheit zu begegnen. die von der svp geforderte rückkehr zu Kontingenten 
und fixen höchstzahlen führt zu staatsdirigismus und mehr bürokratie. der schweizer arbeitsmarkt 
würde an flexibilität und attraktivität einbüssen.
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 Zum Thema Zuwanderung sind  
 folgende fakTenbläTTer erhälTlich:
 1. Einwanderungsland Schweiz
 2. Rechtliche Situation der Personenfreizügigkeit
 3. Veränderung der Zuwanderung durch die Personenfreizügigkeit
 4. Drittstaatenkontingente
 5. Wachstum und Arbeitsmarkt
 6. Flankierende Massnahmen
 7. Auswirkungen auf die Sozialwerke
 8. Integration, Kriminalität und Asylpolitik
 9. Raumplanung, Wohnungsmarkt
10. Verkehr, Umwelt, Energie
11. Steuerliche Anreize
12. Die Situation in anderen europäischen Ländern
13. Kommende Abstimmungen über die Zuwanderung

bestehende Probleme sachgerecht lösen

das zahlenmässige Wachstum der Wohnbevölkerung trägt zwar dazu bei, dass engpässe in verschie-
denen bereichen entstehen – beispielsweise im Wohnungsmarkt oder bei der verkehrsinfrastruktur. 
es ist aber nicht der haupttreiber für diese probleme. noch stärker dafür verantwortlich sind die 
gestiegenen individuellen ansprüche an Wohnfläche und mobilität. 

die Wirtschaftsverbände sind sich bewusst, dass die begleiterscheinungen der Zuwanderung und 
des damit einhergehenden bevölkerungswachstums angegangen werden müssen. sie sind jedoch 
der meinung, dass dies über sachgerechte lösungen zu den einzelnen themen geschehen soll. die 
beiden volksinitiativen und auch ein allfälliges referendum gegen die erweiterung der personen-
freizügigkeit auf Kroatien bieten hier keine perspektive. sie schaffen vielmehr neue probleme. Weil 
sie mit dem bestehenden eu-freizügigkeitsabkommen nicht vereinbar sind, gefährden sie sogar das 
ganze paket der bilateralen verträge i. ein vorgehen mit derart gravierenden nebenwirkungen ist 
weder zukunftstauglich noch problemgerecht. 


